
Meldung von baulichen Aufgrabungen auf öffentlichem Grund (Allmend)

Hinweise zum
Formular

Verwenden Sie dieses Formular beispielsweise für Strassenquerungen, Kleinstaufgrabungen mit max. 3
Arbeitslöchern innerhalb eines Strassenzugs, Längsgraben von max. 20 m Länge, etc. Weitere Angaben
hierzu entnehmen Sie bitte dem Verfahrensbeschrieb.

Füllen Sie bitte all diejenigen Felder aus, welche für Ihr Vorhaben notwendig sind. Nachträgliche
Ergänzungen können ein neues Gesuch bedingen.

Die Meldung muss mindestens 14 Tage vor Beginn der Aufgrabungen bei der Allmendverwaltung eingereicht
werden. Spätestens 10 Tage nach Einreichung der Meldung erhält der Gesuchsteller Bericht, ob die
Aufgrabung ausgeführt werden kann. Sobald der Bericht beim Gesuchsteller eingetroffen ist, können Sie mit
der Aufgrabung gemäss der Meldung beginnen. Legen Sie Ihrer Meldung bitte einen aktuellen
Leitungskatastersituationsplan 1:200 mit den darin rot eingetragenen Aufgrabungsflächen bei.

Bezeichnung Bezeichnung der Aufgrabung
Auswechslung Neuerstellung

Hauptleitung Reparatur

Hausanschluss Trottoir links (ungerade Hausnummer)

Kassierung Trottoir rechts (gerade Hausnummer)

Masten und Kandelaber Grünanlage

Andere Bezeichnung:

Ort der Nutzung Hinweis: Geben Sie eine Hausnummer zu der betreffenden Strasse oder einen Abschnitt bitte in das Feld
"Zusätzliche Angaben zum Ort" ein.

Ort

Strasse

Zusätzliche Angaben zum Ort (z.B. Abschnitt oder Hausnummer)

Gesuchsteller Nachname Vorname

Firma

Strasse Nr.

Land PLZ Wohnort
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Telefon Festnetz Telefon Mobil

Fax

Hinweis: Sind Sie daran interessiert eine Sendebestätigung und den Bericht zu Ihrem Auftrag per E-Mail zu
erhalten, so können Sie sich durch die Angabe Ihrer E-Mail Adresse freiwillig registrieren. Als Gesuchsteller
erhalten Sie dann die Sendebestätigung und den Bericht zu Ihrem Antrag per E-Mail. Ihre Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben und Ihre E-Mail Adresse wird nur im Zusammenhang mit diesem Verfahren
genutzt. An die verantwortliche Person und den Bauunternehmer wird keine E-Mail versendet.

E-Mail

Verantwortliche Person entspricht nicht dem Gesuchsteller

Angaben zu Bauunternehmer (sofern bekannt)

Verantwortliche Nachname Vorname

Person

Hinweis: Diese Angaben Firma
sind nur auszufüllen wenn
sie von den Angaben des
Gesuchstellers abweichen. Strasse Nr.

Land PLZ Wohnort

Telefon Festnetz Telefon Mobil

Fax

E-Mail

Bauunternehmer Nachname Vorname

Hinweis: Diese Angaben Firma
sind nur auszufüllen sofern
bekannt

Strasse Nr.

Land PLZ Wohnort

Telefon Festnetz Telefon Mobil

Fax

E-Mail
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Genauer Beschrieb Beschrieb

der Aufgrabung

Bautermine Geben Sie bitte Beginn und Ende der Aufgrabung an.

Beginn

Ende

Bemerkungen Bemerkungen

Beilagen Hinweis: Bitte tragen Sie alle dem Begehren beiliegende Unterlagen mit Angabe der Bezeichnung und des
Datums in die untenstehende Liste ein. Wenn die Liste für Sie nicht ausreichend ist, so legen Sie eine
entsprechende Liste dem Begehren bei.

Bezeichnung/Datum

Allgemeine
Bedingungen

Den Verfahrensbeschrieb für "Aufgrabungsbewilligung" oder "Kleinbauten auf Allmend" habe ich zur
Kenntnis genommen. Die Bestimmungen werden eingehalten.

Unterschrift Ort Datum Unterschrift der verantwortlichen Person

Informationen zum
weiteren Vorgehen

Die Meldung muss mindestens 14 Tage vor Beginn der Aufgrabungen bei der Allmendverwaltung eingereicht
werden. Spätestens 10 Tage nach Einreichung der Meldung erhält der Gesuchsteller Bericht, ob die
Aufgrabung ausgeführt werden kann.
Sobald der Bericht beim Gesuchsteller eingetroffen ist, können Sie mit der Aufgrabung gemäss der Meldung
beginnen.
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